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Rechtssatz

Die Randsteine bzw das Randp.aster, welches das Innere des Kreisverkehrs von der Fahrbahn trennt, sind zweifelsfrei

als Einrichtung zur Regelung und Sicherung des Verkehrs anzusehen. Allerdings war im vorliegenden Fall dieser Teil

des Kreisverkehrs noch im Bau be6ndlich und noch nicht zur Benützung freigegeben worden. Aus diesem Grund war

das Innere des Kreisverkehrs durch eine Absperrung gesichert. Als Einrichtung zur Regelung und Sicherung des

Verkehrs diente daher nicht der Baustellenbereich des Kreisverkehrs, sondern die Absperrung des selben. Wenn dem

Beschuldigten nunmehr angelastet wird, den im Bau be6ndlichen Kreisverkehr beschädigt zu haben, dann kann damit

nur der Schaden an der P.asterung gemeint sein, zumal eine Beschädigung der Baustellenabsperrung nicht

aktenkundig ist. Bei diesem Teil des Kreisverkehrs handelt es sich ? wie oben dargelegt ? aber noch nicht um eine

Einrichtung im Sinne des § 31 StVO.

Der von der Erstbehörde gemachte Tatvorwurf ist sohin verfehlt.

Schlagworte

§ 31 Abs 1 StVO; Randsteine im Kreisverkehr

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/31
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/31
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Salzburg 2001/06/05 3/12282/2-2000th
	JUSLINE Entscheidung


